
 

Beschluss über die Aufhebung der Aufstellung des Bebauungsplans VIII-390

 

Die Abteilung Bauen, Planen, Umwelt – und Naturschutz – Stadtentwicklungsamt – wird 

beauftragt, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans VIII - 390 (in zwei Blättern) 

für  

einen Abschnitt der Niederneuendorfer Allee zwischen einer Linie 20 m nördlich des 

Papenberger Weges und dem Abzweig Bürgerablage, einen beidseitig an die Straße 

angrenzenden Geländestreifen, einen Geländestreifen westlich der Niederneuendorfer 

Allee bis zum Teufelsseekanal sowie eine Teilfläche des Jagens 11 zwischen der 

Niederneuendorfer Allee und der Havel einschließlich der Bürgerablage sowie einer Fläche 

des ehemaligen Grenzstreifens zwischen der Havel, der Kolonie Erlengrund und einer Linie 

in Verlängerung des Abzweigs Bürgerablage bis zur Fichtewiese im Bezirk Spandau 

einzustellen. 

Der Beschluss vom 12. Mai 1992 zur Aufstellung des Bebauungsplanes (ABl. Nr. 31 vom 19. 

Juni 1992, Seite 1721) ist damit aufgehoben. 

Die Bezirksverordnetenversammlung Spandau ist von dem Beschluss des Bezirksamtes 

unverzüglich zu unterrichten. 

 

Mit der Durchführung des Beschlusses ist der Fachbereich Stadtplanung beauftragt. 


